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Gesetzentwurf 

Hannover, den 16.04.2026 

Fraktion der SPD  
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Der Landtag wolle das folgende Gesetz beschließen: 

Niedersächsisches Gesetz  
über die Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge  

im Jahr 2026 

Artikel 1 

Niedersächsisches Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2026 (NBVAnpG 2026) 

§ 1 

Geltungsbereich 

Dieses Gesetz regelt die Erhöhung der Besoldung und der Versorgungsbezüge der Beamtinnen 
und Beamten des Landes, der Kommunen des Landes sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie der Richte-
rinnen und Richter des Landes mit Wirkung vom 1. April 2026; ausgenommen ist die Entschädigung 
der Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten sowie der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter. 

§ 2 

Erhöhung der Besoldung und der Versorgungsbezüge im Jahr 2026 

(1) Um 2,8 Prozent, mindestens jedoch um 100 Euro werden mit Wirkung vom 1. April 2026 
erhöht 

1. die Grundgehaltssätze nach den Anlagen 5 und 16 des Niedersächsischen Besoldungsgeset-
zes (NBesG) vom 20. Dezember 2016 (Nds. GVBl. S. 308; 2017 S. 64), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 3. März 2026 (Nds. GVBl. 2026 Nr. 17), 

2. die Ober- und Untergrenzen der Grundgehaltsspannen des Auslandszuschlags nach Anlage 
14 NBesG, 

3. die Grundgehaltssätze (Gehaltssätze) 

a) in den fortgeltenden Besoldungsordnungen und Besoldungsgruppen der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer, 

b) in den Regelungen über künftig wegfallende Ämter, 

4. die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zuschüsse zum Grundgehalt sowie festge-
setzte Sondergrundgehälter und Zuschüsse nach fortgeltenden Besoldungsordnungen der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. 

(2) Um 2,8 Prozent werden mit Wirkung vom 1. April 2026 erhöht 

1. der Familienzuschlag mit Ausnahme der Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5 bis 
A9, Laufbahngruppe 1 nach Anlage 7 NBesG, 

2. die Amtszulagen nach Anlage 8 NBesG, 

3. die allgemeine Stellenzulage nach Anlage 10 NBesG, 

4. die Beträge der Mehrarbeitsvergütung nach Anlage 13 NBesG, 
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  5. die in festen Beträgen ausgewiesenen Zuschüsse zum Grundgehalt nach den Nummern 1 und 
2 und die allgemeine Stellenzulage nach Nummer 2 b der Vorbemerkungen der Anlage II des 
Bundesbesoldungsgesetzes in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung vom 3. De-
zember 1998 (BGBl. I S. 3434), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 2001 (BGBl. I S. 3926), 

  6. der Unfallausgleich nach § 39 des Niedersächsischen Beamtenversorgungsgesetzes (NBe-
amtVG) in der Fassung vom 2. April 2013 (Nds. GVBl. S. 73), zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3), 

  7. die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern zustehenden Zuschläge nach 
den §§ 58 bis 61 des NBeamtVG in der Fassung vom 2. April 2013 (Nds. GVBl. S. 73), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3), 

  8. die für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger maßgeblichen Überleitungs-
zulagen nach Artikel 14 § 1 Abs. 1 des Reformgesetzes vom 24. Februar 1997 (BGBl. I S. 322), 
geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Februar 2006 (BGBl. I S. 334), 

  9. die für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger maßgeblichen Bemessungs-
grundlagen der Zulagen, Aufwandsentschädigungen und anderen Bezüge nach Artikel 14 § 5 
des Reformgesetzes, 

10. die für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger maßgeblichen Ausgleichszu-
lagen nach § 13 des Bundesbesoldungsgesetzes in der bis zum 31. August 2006 geltenden 
Fassung vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3020), zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 4 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2006 (BGBl. I S. 1466), 

11. die für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger maßgeblichen Amtszulagen 
nach § 42 des Bundesbesoldungsgesetzes in der in Nummer 10 genannten Fassung, 

12. die für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger maßgeblichen Stellenzulagen 
nach Nummer 27 der Vorbemerkungen der Anlage I des Bundesbesoldungsgesetzes in der in 
Nummer 10 genannten Fassung und nach Nummer 6 der Anlage 1 des NBesG in der bis zum 
31. Dezember 2016 geltenden Fassung vom 7. November 2008 (Nds. GVBl. S. 334), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (Nds. GVBl. S. 423), und 

13. die für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger maßgeblichen Ausgleichszu-
lagen nach Nummer 3 der Vorbemerkungen der Anlage 1 des NBesG in der in Nummer 12 
genannten Fassung. 

(3) Um 60 Euro werden mit Wirkung vom 1. April 2026 die Anwärtergrundbeträge nach An-
lage 15 NBesG erhöht. 

(4) 1Die Erhöhung nach Absatz 1 Nrn. 1 bis 4 gilt entsprechend für Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger, deren Versorgungsbezügen eine Grundvergütung zugrunde liegt. 
2Satz 1 gilt für Empfängerinnen und Empfänger von Versorgungsbezügen der weggefallenen Besol-
dungsgruppen A 1 bis A 4 entsprechend. 3Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszuschlag 
nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde 
liegt, werden ab 1. April 2026 um 2,7 Prozent erhöht, wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Juli 1997 
eingetreten ist. 4Satz 3 gilt entsprechend für 

1. Hinterbliebene von vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfängern und 

2. Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind. 

5Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, deren Versorgungsbezügen ein 
Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 1 bis A 8 zugrunde liegt, vermindert sich das Grundgehalt um 
77,14 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Nummer 27 Abs. 1 
Buchst. a oder b der Vorbemerkungen der Anlage I zum Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 
30. Juni 1997 geltenden Fassung bei Eintritt in den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat. 
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Artikel 2 

Änderung des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes 

Das Niedersächsische Besoldungsgesetz vom 20. Dezember 2016 (Nds. GVBl. S. 308; 2017 
S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. März 2026 (Nds. GVBl. 2026 Nr. 17), 
wird wie folgt geändert: 

Die Anlagen 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16 und 17 erhalten folgende Fassung: 
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Artikel 3 

Änderung des Niedersächsischen Beamtenversorgungsgesetzes 

Das Niedersächsische Beamtenversorgungsgesetz in der Fassung vom 2. April 2013 
(Nds. GVBl. S. 73), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVGl. 
2025 Nr. 3), wird wie folgt geändert: 

1. Die Anlage 1 (zu § 39) erhält folgende Fassung: 

„Anlage 1 

(zu § 39) 

Gültig ab 1. April 2026 

Höhe des Unfallausgleichs nach § 39 

Der Unfallausgleich beträgt bei einem Grad der Schädigungsfolgen von: 

  30 194 Euro 
  40 264 Euro 
  50 393 Euro 
  60 490 Euro 
  70 672 Euro 
  80 803 Euro 
  90 965 Euro 
100 1.072 Euro“. 

2. Die Anlage 2 (zu den §§ 58 bis 61) erhält folgende Fassung: 

„Anlage 2 

(zu den §§ 58 bis 61) 

Gültig ab 1. April 2026 

Höhe der Zuschläge nach den §§ 58 bis 61 

(1) Der Kindererziehungszuschlag nach § 58 Abs. 1 beträgt für jeden Monat der Kinderer-
ziehungszeit 3,36 Euro. 

(2) Der Kindererziehungsergänzungszuschlag nach § 58 Abs. 5 beträgt für jeden ange-
fangenen Monat, in dem die darin genannten Voraussetzungen erfüllt werden: 

1. im Fall des § 58 Abs. 5 Nr. 1 Buchst. a  1,13 Euro, 

2. im Fall des § 58 Abs. 5 Nr. 1 Buchst. b  0,85 Euro. 

(3) Der Kinderzuschlag nach § 59 beträgt für die ersten 36 Monate der Kindererziehungs-
zeit je Monat 2,25 Euro, für weitere Monate 1,13 Euro. 

(4) 1Der Pflegezuschlag nach § 60 Abs. 1 beträgt für jeden Kalendermonat der nicht er-
werbsmäßigen Pflege einer pflegebedürftigen Person 

1. des Pflegegrades 5 nach § 15 Abs. 3 Satz 4 Nr. 5 des Elften Buchs des Sozialgesetzbuchs 
(SGB XI), wenn die pflegebedürftige Person 

a) ausschließlich Pflegegeld nach § 37 SGB XI bezieht:    3,36 Euro, 

b) Kombinationsleistungen nach § 38 SGB XI bezieht:    2,85 Euro, 

c) ausschließlich Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI bezieht:   2,36 Euro, 

2. des Pflegegrades 4 nach § 15 Abs. 3 Satz 4 Nr. 4 SGB XI, wenn die pflegebedürftige 
Person 

a) ausschließlich Pflegegeld nach § 37 SGB XI bezieht:    2,36 Euro, 
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b) Kombinationsleistungen nach § 38 SGB XI bezieht:    2,05 Euro, 

c) ausschließlich Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI bezieht:   1,64 Euro, 

3. des Pflegegrades 3 nach § 15 Abs. 3 Satz 4 Nr. 3 SGB XI, wenn die pflegebedürftige 
Person 

a) ausschließlich Pflegegeld nach § 37 SGB XI bezieht:    1,46 Euro, 

b) Kombinationsleistungen nach § 38 SGB XI bezieht:    1,22 Euro, 

c) ausschließlich Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI bezieht:   1,02 Euro, 

4. des Pflegegrades 2 nach § 15 Abs. 3 Satz 4 Nr. 2 SGB XI, wenn die pflegebedürftige 
Person 

a) ausschließlich Pflegegeld nach § 37 SGB XI bezieht:    0,90 Euro, 

b) Kombinationsleistungen nach § 38 SGB XI bezieht:    0,77 Euro, 

c) ausschließlich Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI bezieht:   0,65 Euro. 

2Üben mehrere nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen die Pflege gemeinsam aus (Mehr-
fachpflege), so sind die Beträge entsprechend dem nach § 44 Abs. 1 Satz 3 SGB XI festgestell-
ten anteiligen Umfang der jeweiligen Pflegetätigkeit im Verhältnis zum Gesamtaufwand je pfle-
gebedürftige Person aufzuteilen. 3Werden mehrere pflegebedürftige Personen gepflegt, so 
ergibt sich die Höhe des Pflegezuschlags jeweils nach den Sätzen 1 und 2, wobei der Pflege-
zuschlag je Kalendermonat den Betrag nach Absatz 1 nicht übersteigen darf. 

(5) Der Kinderpflegeergänzungszuschlag nach § 60 Abs. 3 beträgt für jeden Kalendermo-
nat der nicht erwerbsmäßigen Pflege die Hälfte der in Absatz 4 genannten Beträge, höchstens 
jedoch 1,13 Euro.“ 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. April 2026 in Kraft. 

Begründung 

1. Anlass und Ziel des Gesetzes 

Die Dienst- und Versorgungsbezüge sind zuletzt mit Wirkung vom 1. Februar 2025 durch das Gesetz 
über die Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge in den Jahren 2024 und 2025 sowie 
zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften vom 25. September 2024 
(Nds. GVBl. 2024, Nr. 83) erhöht worden. 

Die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) und die Gewerkschaften haben am 14. Februar 2026 eine 
Einigung erzielt und sich darauf verständigt, die Entgelte der Beschäftigten in drei Schritten zu erhö-
hen: Zum 1. April 2026 werden die Tabellenentgelte um 2,8 Prozent, mindestens jedoch um 100 Euro 
angehoben, zum 1. März 2027 erfolgt dann eine weitere Anhebung aller Entgeltbestandteile um 
2,0 Prozent und zum 1. Januar 2028 um 1,0 Prozent. Die Ausbildungsentgelte erhöhen sich zum 
1. April 2026 und zum 1. März 2027 um jeweils 60 Euro und zum 1. Januar 2028 um weitere 30 Euro. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll der erste Schritt der Erhöhung der Tabellenentgelte der 
jüngst vereinbarten Tarifeinigung für die Beschäftigten der Länder systemgerecht auf die Beamten-
schaft übertragen werden. Es ist vorgesehen, zum 1. April 2026 die Grundgehälter um 2,8 Prozent, 
mindestens jedoch um 100 Euro zu erhöhen sowie die weiteren dynamischen Besoldungs- und Ver-
sorgungsbestandteile um linear 2,8 Prozent. 
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Abweichend davon sollen die Anwärtergrundbeträge zum 1. April 2026 um einen Festbetrag von 
60 Euro erhöht werden. 

Die Übertragung der Erhöhungsschritte zum 1. März 2027 und zum 1. Januar 2028 bleibt einem 
weiteren Gesetzesvorhaben vorbehalten. Im Rahmen dieses zukünftigen Gesetzesvorhabens wird 
auch die Einhaltung der Maßstäbe für eine verfassungsgemäße Alimentation, die das Bundesverfas-
sungsgericht in seiner jüngsten Entscheidung (Beschluss vom 17. September 2025 - 2 BvL 5/18 u. a. 
-, veröffentlicht am 19. November 2025) aufgestellt hat, zu prüfen sein. 

2. Haushaltsmäßige Auswirkungen 

Für das Haushaltsjahr 2026 beträgt die haushaltswirtschaftliche Belastung des Landes inklusive der 
Landesbetriebe und Stiftungen aus der Anpassung der Bezüge rund 270 Millionen Euro. Für die 
Folgejahre beträgt die haushaltswirtschaftliche Belastung rund 360 Millionen Euro. 

Für den Bereich der kommunalen Dienstherren und der sonstigen Dienstherren entstehen entspre-
chende Mehrausgaben, deren Höhe von den jeweils beschäftigten Beamtinnen und Beamten ab-
hängt. 

3. Auswirkungen auf die Umwelt, den ländlichen Raum und die Landesentwicklung 

Auswirkungen auf die Umwelt, den ländlichen Raum und die Landesentwicklung sind nicht erkenn-
bar. 

4. Auswirkungen auf die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern 

Auswirkungen auf die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern sind nicht erkenn-
bar. 

5. Auswirkungen auf Familien 

Auswirkungen auf Familien sind nicht erkennbar. 

6. Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen 

Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen sind nicht erkennbar. 

7. Ergebnis des Digitalchecks nach § 9 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 der Gemeinsamen Geschäftsord-
nung der Landesregierung und der Ministerien in Niedersachsen 

Ein Digitalcheck ist nicht erforderlich, da mit dem Gesetzentwurf lediglich bestehende Verfahren er-
gänzt werden, für die ausschließlich bereits vorhandene Verfahrensabläufe anzupassen sind. 

Für die Fraktion der SPD Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Wiard Siebels 

Parlamentarischer Geschäftsführer 

Volker Bajus 

Parlamentarischer Geschäftsführer 

(verteilt am 21.04.2026; 
unkorrigierter Vorabdruck verteilt am 17.04.2026) 
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